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Das Berufsvorbereitende Soziale Jahr – 
BSJ –  ähnelt dem Freiwilligen Sozialen 

Jahr - FSJ –, unterscheidet sich aber in 

folgenden Punkten: 
 

BSJ und FSJ werden in der Regel beide 

als Wartesemester anerkannt oder 

können ein für Ausbildung oder Studi-

um gefordertes Praktikum ersetzen. 

Sie sollten dies aber vorher, um ganz si-

cher zu gehen, abklären. 
 

Haben Sie sich für einen Studienplatz 

beworben, gilt, dass ein zugewiesener 

Studienplatz nicht  bis zum nächsten 

Semester reserviert wird. Einen z.B. 

über die Warteliste zugesprochenen 

Studienplatz sollten Sie in jedem Fall 

antreten. Wir unterstützen Sie dabei! 
 

Auch im BSJ wird in der Regel von der 

Familienkasse Kindergeld ausgezahlt. 

In Ausnahmefällen kann es zu einer 

Rückforderung des Kindergeldes kom-

men, wenn nach dem BSJ kein Beruf im 

Bereich des Sozialwesens ergriffen 

wird. Bei Eltern, die im öffentlichen 

Dienst tätig sind, kann sich eine Rück-

forderung des Kindergeldes auch auf 

das Gehalt auswirken. 
 

Zu diesem Thema geben wir Ihnen bei 

Bedarf  noch weitere Informationen. 

In folgenden Einrichtungen der 
Lebenshilfe Höxter bieten wir das BSJ 
an: 
 
 

Kindergarten Alsternest  
Grüner Weg 12 

34434 Borgentreich-Bühne 

 

Kindergarten Mühlenwinkel 
Mühlenwinkel 27b 

37671 Höxter-Ottbergen 

 

Werkstätten Am Grünenberg 
Werkstatt für Menschen mit geistiger Behinderung 

Am Lintrott 18, 22-24 

37671 Höxter-Ottbergen 

 

REKON 
Werkstatt für Menschen mit psychischen Erkrankungen 

Am Königsfeld 4-6 

33034 Brakel 

 

 

Ihr Ansprechpartner für Fragen rund 

um das BSJ: 

 

 

Herr Matthias Daniel 

 

Tel.:        05275 - 98 93 15 

Email: daniel@lebenshilfe-hoexter.de
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Förderbereich 

Haben Sie Interesse an der Arbeit 
mit Menschen mit Behinderungen?  
 
 
Dann sind Sie in unserem Berufsvor-
bereitenden Sozialen Jahr - BSJ - 
genau richtig. 
 

 

Unser BSJ können Sie nach der Ableist-

ung Ihrer Schulpflicht als Überbrück-
ung für die Zeit nach der Schule bis 
zu einer Ausbildung oder einem Stu-
dium nutzen.  

 

Sie sollten zwischen 18 und 25 Jahre alt 

sein. 

 

Sie erhalten im BSJ eine monatliche 
Vergütung in Höhe von 401,-- Euro.  

 

Neben dieser Vergütung werden von 

uns Sozialversicherungsbeiträge (Bei-

träge zur Kranken-, Renten- und Pfle-

geversicherung) für Sie gezahlt. 

 

 

 

Das BSJ soll grundsätzlich ein Jahr 

dauern. Abweichende Zeiten sind nach 

Vereinbarung möglich. 

 

Für ein einjähriges BSJ haben Sie An-

spruch auf 30 Tage Urlaub. Einen Teil 

dieser Tage haben wir als Betriebs-

urlaub fest verplant. So schließen wir 

regelmäßig drei Wochen in den Som-

merferien, nehmen einige Brückentage 

in Anspruch und haben arbeitsfreie Zei-

ten zwischen Weihnachten und Neu-

jahr. 

 

Während Ihres Berufsvorbereitenden 

Jahres lernen Sie die Arbeit in unseren 

Werkstätten für behinderte Menschen 

oder auch in den heilpädagogisch inte-

grativ arbeitenden Kindergärten un-

serer Lebenshilfe näher kennen.  

 

Sie haben die Möglichkeit, sich in dies-

en Bereichen zu versuchen und Ihre 

neuen Erfahrungen in Ihre Berufswahl 

einfließen zu lassen. 

 

 

Neben der Arbeit vor Ort nehmen Sie 

an einem 5-tägigen Lehrgang, den 

sogenannten THEMENTAGEN teil. 

 

Diese Fortbildung findet im Haus 

Bröltal in Ruppichteroth (nahe Bonn) 

statt. Hier haben Sie Gelegenheit, sich 

mit anderen jungen Menschen über 

das BSJ auszutauschen und darüber 

hinaus noch das ein oder andere zu 

lernen. 

 

Wir sind bemüht, diesen Termin so zu 

gestalten, dass Sie mit anderen 

BSJ´lern unserer Lebenshilfe zeit-

gleich dort teilnehmen können.  

 

Bevor Sie zu diesem Lehrgang fahren, 

haben Sie in unseren Einrichtungen 

schon vieles gelernt, was Sie dort 

einbringen und verfestigen können. 

 

 


